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Stellungnahme des Deutschen Krebsforschungszentrums 

zum Gesetzentwurf 

„Hessisches Gesetz zum Schutz vor gesundheitlichen Gefahren 

durch Kohlenstoffmonoxid in Shisha-Einrichtungen“ 

 

Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) erkennt an, dass mit dem 

Gesetzentwurf dem ernst zu nehmenden Problem der Kohlenmonoxid-

Vergiftungen in Shisha-Bars begegnet werden soll. 

Strenge Kontrolle notwendig 

Für die Wirksamkeit des Gesetzes ist es wichtig, dass die zuständige 

Behörde die Umsetzung des Gesetzes regelmäßig kontrolliert und bei Ver-

stößen die betreffenden Einrichtungen geschlossen werden sowie hohe 

Bußgelder oder Strafen verhängt werden. 

Kohlenmonoxid-Warngeräte können nur wirken, wenn sie geeignet, funk-

tionstüchtig und korrekt angebracht sind. Es muss gewährleistet sein, dass 

dies nach dem Einbau von neutraler, sachkundiger Seite überprüft wird. § 7 

Satz 3 bestimmt, dass Bereiche nur genutzt werden dürfen, wenn die dort 

befindlichen CO-Warngeräte in Betrieb und voll funktionsfähig sind. Zuwi-

derhandlung gilt als Ordnungswidrigkeit, eine Einstellung des Betriebs der 

Shisha-Einrichtung bei Zuwiderhandlung ist – anders als bei unzureichen-

den raumlufttechnischen Anlagen oder Rauchgasabzugsanlagen – nicht 

vorgesehen. Dies erscheint nicht nachvollziehbar. 

Keine Ausnahmeregelungen 

§ 5 Satz 3 gewährt eine Ausnahmeregelung vom Einsatz einer raumluft-

technischen Anlage, sofern „die Betreiberin oder der Betreiber nachweist, 

dass die in § 4 Satz 1 genannte Voraussetzung erfüllt ist. Der Nachweis ist 

durch eine sachkundige Person einmal jährlich zu führen.“ Unklar bleibt, 

wie gewährleistet werden soll, dass der Kohlenmonoxid-Gehalt in der Luft 

den Wert von 35 Milligramm pro Kubikmeter in allen Bereichen der Ein-

richtung zu keinem Zeitpunkt überschreitet. Ebenso unklar bleibt, wie der 

Nachweis dafür erbracht werden soll. Da derartige Ausnahmeregelungen 

die Wirksamkeit der Regelung untergraben, sollten keine Ausnah-

meregelungen gewährleistet werden. 

Weiterreichende Warnhinweise notwendig 

§ 8 verpflichtet dazu, dass im Eingangsbereich von Shisha-Bars gut sicht-

bar darauf hingewiesen werden muss, „dass beim Zubereiten und Rauchen 

der Wasserpfeifen Kohlenstoffmonoxid entsteht und dadurch Gesundheits-

gefahren insbesondere für Schwangere und ungeborene Kinder sowie Per-

sonen mit Herz-Kreislauf- oder Lungenerkrankungen entstehen können“. 

Dieser Hinweis muss dahingehend ergänzt werden, dass beim Gebrauch 

von Wasserpfeifen zahlreiche weitere gesundheitsschädliche Substanzen 

in die Raumluft gelangen.  

Umfassendere Regelung notwendig 

Grundsätzlich ist das DKFZ der Ansicht, dass dieses Gesetz viel zu kurz 

greift, weil es dem eigentlichen Problem nicht gerecht wird, wie im 

Folgenden erläutert wird. 

  



Seite 3  

  

3 

 

Die Kohlenmonoxid-Vergiftung ist Bestandteil des Passivrauchens 

Im Gesetzentwurf wird in der Problembeschreibung im Zusammenhang mit 

den Gesundheitsgefahren des Wasserpfeifenrauchens ausschließlich auf 

die Gefährdung durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung eingegangen. Das 

wesentlich größere Problem, nämlich die langfristigen Folgen des passiven 

Wasserpfeifenrauchens, wird vollständig ausgeklammert. Dies ist der Prob-

lematik nicht angemessen. Denn tatsächlich ist zu berücksichtigen, dass 

die Kohlenmonoxid-Vergiftung lediglich ein Teilaspekt – eine akute Wirkung 

– der Schadstoffbelastung durch passives (und auch aktives) Wasser-

pfeifenrauchen ist. 

Unter dem Punkt „Geltendes Recht unzureichend“ wird im Gesetzentwurf 

dargelegt, das Hessische Nichtraucherschutzgesetz bezwecke nicht den 

Schutz vor den Gefahren durch Kohlenmonoxid, sondern schütze die Nicht-

rauchenden vor gesundheitsschädlichen Substanzen im Tabakrauch. 

Daher sei es „zur Abwehr gesundheitlicher Gefahren durch erhöhte Koh-

lenmonoxid-Gehalte in der Raumluft […] ungeeignet“. Dem ist entgegen-

zuhalten, dass Kohlenmonoxid eine der zahlreichen gesundheitsschäd-

lichen Substanzen im Tabakrauch ist, vor denen das Gesetz schützen soll. 

Kohlenmonoxid ist auch in Zigarettenrauch enthalten, wenn auch in gerin-

gerer Konzentration als im Wasserpfeifenrauch.17 Kohlenmonoxid schädigt 

nicht nur die aktiv Rauchenden, sondern in besonderem Maße auch im 

Raum anwesende passiv rauchende Personen. 

Da Kohlenmonoxid eine der schädlichen Substanzen im Tabakrauch ist und 

Nichtrauchende schädigen kann, fällt entsprechend den Ausführungen im 

Gesetzentwurf und entgegen der dort gezogenen Schlussfolgerung auch 

der Schutz vor Kohlenmonoxid-Vergiftungen unter das Nichtraucherschutz-

gesetz.  

Insbesondere die Mitarbeitenden von Shisha-Bars, aber auch alle im 

Raum anwesenden Personen sind durch Wasserpfeifenrauch hohen 

Schadstoffmengen ausgesetzt – nicht nur durch Kohlenmonoxid 

Die Tabakrauchbelastung – und damit auch die Belastung mit zahlreichen 

Schadstoffen – ist in Shisha-Bars sehr hoch. Die Belastung mit lungen-

gängigen Partikeln liegt deutlich über der Menge von 25 µg/m3, die von der 

WHO als Maximalbelastung für eine tägliche Belastung im Freien angege-

ben wird. Auch die Belastung der Raumluft mit Nikotin ist deutlich 

erhöht.6,7,11,13 Im Raum anwesende Nichtrauchende atmen nicht nur 

Kohlenmonoxid ein, sondern auch andere Schadstoffe und nehmen diese 

in den Körper auf. Dazu gehören neben Nikotin8 das atemwegsreizende 

Acrolein9 und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, von denen 

viele krebserzeugend sind12. 

Alle Formen von Wasserpfeifen belasten die Raumluft mit Schad-

stoffen 

Der Rauch von Wasserpfeifen, die mit tabakfreien Mischungen betrieben 

werden, enthält, abgesehen von Nikotin, die gleichen Schadstoffe wie mit 

Wasserpfeifentabak betriebene3,17. Der Ersatz der Kohle durch ein elektro-

nisches Heizelement reduziert zwar die Menge einzelner Schadstoffe, die 

Menge von Acrolein und Furanen (möglicherweise krebserzeugend), steigt 

aber an2,5,10. Auch elektronisch beheizte und anstelle von Tabak mit Shiazo-

Steinen bestückte Wasserpfeifen belasten die Raumluft mit Schadstoffen, 
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darunter auch Substanzen, die als möglicherweise krebserzeugend einge-

stuft sind15. 

Da alle Arten von Wasserpfeifen die Raumluft mit Schadstoffen belasten, 

sollten auch alle Wasserpfeifen, also sowohl mit Wasserpfeifentabak als 

auch mit tabakfreien Mischungen betriebene sowie elektronisch beheizte, 

gleich behandelt werden10. 

Lüftungsmaßnahmen senken die Belastung durch Tabakrauch nur 

unzureichend 

Lüftung14 und Lüftungsanlagen bieten keinen ausreichenden Schutz vor der 

Rauchbelastung – auch nicht vor einer Gefährdung durch Kohlen-

monoxid6,16. Trotz vorhandener Lüftungsanlagen liegen in Shisha-Bars die 

Messwerte für Kohlenmonoxid und Partikel weit über den jeweiligen Grenz-

werten der US Environmental Protection Agency sowohl für gute Luft-

qualität als auch für Gefährdungslevel16 (Abb. 1).  

Bereits im Jahr 2006 stellte die oberste amerikanische Gesundheits-

behörde fest, dass Lüftungsanlagen nicht vollständig vor der Belastung 

durch Tabakrauch schützen können18. Das Deutsche Krebsforschungs-

zentrum wies im Jahr 2008 unter dem Aspekt der Krebsprävention darauf 

hin, dass Lüftungsanlagen nicht ausreichen, um vor einer Belastung durch 

Tabakrauch effektiv zu schützen4. Im Jahr 2020 kam die American Society 

of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) zum 

wiederholten Male zu dem Schluss, dass Lüftungsanlagen die Belastung 

durch Tabakrauch nicht beseitigen können und dass ein umfassendes 

Rauchverbot die einzig wirksame Maßnahme ist, Gesundheitsschäden zu 

vermeiden und in Räumen die Belastung durch Tabakrauch zu beseitigen1.  

 

 

Abbildung 1: Belastung der Raumluft von sechs Shisha-Bars durch Partikel (links) und 

Kohlenmonoxid (rechts) in North Carolina. Die roten durchgezogenen Linien bezeichnen 

den Level für „gefährlich“ für PM2,5 bzw. das 1-Stunden-Limit für Kohlenmonoxid, die 

gestrichelten Linien die Level für „gut“ für PM2,5 bzw. das 8-Stunden-Limit für Kohlen-

monoxid der US Environmental Protection Agency. In den Bars sind nach Aussagen der 

Betreiber Lüftungsanlagen vorhanden.16 
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Nur ein vollständiges Rauchverbot schützt Mitarbeitende und Gäste 

effektiv vor den Gefahren des Passivrauchens und vor Kohlen-

monoxid 

Es gibt keine Menge Tabakrauch, unterhalb derer nicht mit Gesundheits-

schäden gerechnet werden muss. Ein effektiver Schutz vor gesundheits-

schädlichen Substanzen im Tabakrauch ist nur durch ein vollständiges 

Rauchverbot gewährleistet.1 

Kohlenmonoxid-Warngeräte warnen nur vor akut gefährlicher Kohlen-

monoxid-Belastung. Verstärkte Lüftungsmaßnahmen können die Raumluft-

belastung lediglich reduzieren, die Schadstoffbelastung bleibt aber den-

noch in beträchtlichem Ausmaß bestehen6,14,16. Insbesondere die Mitarbei-

tenden von Shisha-Bars, aber auch die Kunden müssen nicht nur vor der 

Gefahr einer akuten Kohlenmonoxid-Vergiftung geschützt werden, sondern 

vor allem auch vor der hohen Belastung durch zahlreiche Schadstoffe beim 

Passivrauchen. Dies ist nur durch vollständiges Rauchverbot gewährleistet. 

Fazit 

Der Gesetzentwurf „Hessisches Gesetz zum Schutz vor gesundheitlichen 

Gefahren durch Kohlenstoffmonoxid in Shisha-Einrichtungen“ ist unzu-

reichend und wird dem eigentlichen Problem, nämlich dem Schutz aller im 

Raum anwesenden Personen vor sämtlichen Schadstoffen des Wasser-

pfeifenrauchs, einschließlich Kohlenmonoxid, nicht gerecht. Lüftungs-

anlagen können die Schadstoffe des Wasserpfeifenrauchs lediglich redu-

zieren, aber nicht vollständig beseitigen. Einen sicheren und umfassenden 

Schutz vor einer Kohlenmonoxid-Vergiftung sowie vor der Belastung durch 

zahlreiche gesundheitsschädliche Substanzen beim passiven Wasser-

pfeifenrauchen bietet nur ein umfassendes Rauchverbot. 
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